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RELEVANTES IM ÜBERBLICK
Diese Zusammenfassung bietet einen kompakten Überblick über die wesentlichen In-
halte des Wettbewerbsprogramms. Sie dient als erste Orientierung und fasst das Vor-
haben und die die wichtigsten Rahmenbedingungen zusammen.

Vorhaben
Die Gemeinde Kehrsatz beabsichtigt beim Dorfschulhaus einen Erweiterungsneubau 
zu realisieren und Anpassung an den Bestandesbauten vorzunehmen. Es sollen auf 
dem Schulareal neue Unterrichtsräume für die Volksschule sowie die Tagesschule ent-
stehen. Der Neubau ist in Abhängigkeit mit den Bestandesbauten zu planen, um das 
Raumprogramm bestmöglichst auf die Schulgebäude verteilen zu können.

Verfahren
Einstufiger Projektwettbewerb im selektiven Verfahren nach SIA 142 für die  
Fachbereiche Architektur- und Landschaftsarchitektur.

Investitionskosten
Als Richtwert für das Projektkostenziel (Neubau & Umbau; BKP 1–9) sind rund CHF 9.3 
Mio. (inkl. MwSt.) vorgesehen. Aufgrund von erfolgten Anpassungen im Raumpro-
gramm sind Abweichungen zu erwarten (Stand Kostengrobschätzung: 19.12.2024)

Preissumme
CHF 110'000.- (exkl. MwSt.)

Termine
Publikation 26. Sept 25
Eingabe Bewerbungsdossier 4. Nov 25
Selektion 12./13. Nov 25
Abgabe Pläne 20. März 26
Abgabe Modell 8. April 26
Jurierung Mitte April 26

Weiterbearbeitung / Folgeauftrag
Die Ausloberin beabsichtigt, einen der im Wettbewerbsverfahren prämierten Beiträge 
zur Weiterbearbeitung zu beauftragen. Die Empfehlung zur Weiterbearbeitung erfolgt 
durch das Preisgericht gemäss Art. 12.6 der Ordnung SIA 142. Grundlage für die Ver-
gabe ist die inhaltliche Qualität, die Umsetzbarkeit sowie die Weiterbearbeitbarkeit 
des jeweiligen Projekts. Die Vergabe eines Folgeauftrags erfolgt im freihändigen Ver-
fahren gemäss Art. 14 der Ordnung SIA 142.
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1	 AUSGANGSLAGE
Die Gemeinde Kehrsatz verzeichnete in den letzten Jahren ein stetiges Bevölkerungs-
wachstum. Durch den Zuwachs der Einwohnenden stieg auch die Anzahl der Schüle-
rinnen und Schüler (SuS), was eine stetige Anpassung der Räumlichkeiten der Schul-
liegenschaften zur Folge hatte. Bisher gelang dies gut, jedoch stossen die Bestandes-
bauten demnächst an ihre Kapazitätsgrenzen. Auch im Hinblick auf das prognostizier-
te Bevölkerungswachstum über die nächsten Jahre ist mit einem weiteren Anstieg der 
SuS zu rechnen. Aus diesem Grund hat die Gemeinde eine strategische Schulraumpla-
nung erarbeitet und dabei die SuS und Klassenzahlen erörtert sowie eine Standort-
strategie verabschiedet.

Um den zukünftigen Anforderungen an quantitativ und qualitativ ausreichenden Schul-
raum gerecht zu werden, ist ein Erweiterungsneubau sowie die Anpassung der Bestan-
desbauten (Umlagerungen) erforderlich. Zur Ermittlung der geeignetsten Lösung wird 
ein Wettbewerbsverfahren durchgeführt.

1.1	 Areal Dorfschulhaus
Das Areal Dorfschulhaus befindet sich im von der Bernstrasse abgerückten Zentrums-
bereich zwischen der Mättelistrasse und dem Finkenrain. Das "alte Dorfschulhaus" (1) 
wurde 1865 erstellt und im Jahr 1979 revoviert. Weiter nördlich befindet sich das 
"neue Dorfschulhaus" aus den 1950er Jahren (2). Im Süden des Grundstücks befindet 
sich das alte Gemeindearchiv von 1928 (3), welches vormals auch als Telefonzentrale 
genutzt wurde. Es ist in einem baulich schlechten Zustand und wird heute vorwiegend 
als Abstell- und Materialraum genutzt.

Kartenherr:

Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen. Rechtlich verbindliche Auskünfte sind beim Kartenherrn einzuholen.
Erstellt für Massstab 1:2 000

Detaillierte Angaben zu Copyright und Legende sind dem verlinkten Dokument zu entnehmen:

Erstellungsdatum 15.03.2024

Freier Text mit max. 120 Zeichen

© Kanton Bern / © swisstopoCopyright:

https://www.map.apps.be.ch/pub/pub/doku/basis_de.pdf

Bemerkungen:
Amt für Geoinformation des Kantons Bern
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Die beiden Schulhäuser beherbergen derzeit einen Kindergarten und fünf Klassen. Im 
Endzustand müssen sechs Klassenzimmer, zwei Kindergärten sowie die erforderlichen 
Räumlichkeiten für die Tagesschule vorhanden sein. In beiden Schulgebäuden fehlt es 
zudem an Gruppenräumen. Ohne eine bauliche Erweiterung kann dieser zusätzliche 
Raumbedarf nicht abgefangen werden.

Das Schulgelände wird derzeit durch eine Erschliessungsstrasse sowie eine Parkie-
rungsfläche räumlich getrennt. Diese Situation beeinträchtigt die funktionale Zusam-
menhängigkeit des Areals erheblich und ist insbesondere im Hinblick auf den Betrieb 
der Schule sowie die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler als unzureichend zu be-
urteilen.

1.2	 Volumenstudie Schulraum
Mittels einer Volumenstudie (vgl. Beilage 1) wurde untersucht, welche planerischen 
und baulichen Auswirkungen die strategische Planung auf das Schulareal hat. Da die 
beiden Schulhäuser im kantonalen Bauinventar als erhaltenswerte Objekte (keine 
K-Objekte) inventarisiert sind, wurde gemeinsam mit Fachleuten und dem Berner Hei-
matschutz eine tragfähige Grundlage für die weitere Projektentwicklung erarbeitet. Es 
wurden Varianten geprüft, um den zusätzlichen Schulraumbedarf schulbetrieblich 
sinnvoll, wirtschaftlich tragbar und ortsbaulich verträglich zu realisieren.

Auf dem Areal Dorfschulhaus ist eine dreigeschossige Bauweise aus Sicht des Orts-
und Landschaftsbildes denkbar. Es bestehen verschiedene Möglichkeiten, ein Neu-
bauvolumen anzuordnen. 
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Abb. 2: Favorisierte 
Variante Volumenstudie

Das Umfeld des Areals ist ortsbaulich sensibel, zudem stellen sich wichtige Fragen der 
Erschliessung sowie Auswirkungen auf die Nachbarschaft. Es ist Aufgabe des Wettbe-
werbsverfahrens, diese Herausforderungen in der nötigen Tiefe zu klären.
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2	 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
2.1	 Verfahrensart und -sprache

Das Verfahren wird als einstufiger Projektwettbewerb für Architektur- und Land-
schaftsarchitekturbüros gemäss Ordnung für Architektur und Ingenieurwettbewerbe 
SIA 142, Ausgabe 2009, im selektiven Verfahren durchgeführt. Der Schweizerische In-
genieur- und Architektenverein SIA hat das Programm vorgeprüft und für konform be-
funden. Die Verfahrenssprache ist Deutsch. Sämtliche Unterlagen müssen in deut-
scher Sprache verfasst werden.

Im Rahmen einer öffentlich ausgeschriebenen Präqualifikation können sich interes-
sierte Planerteams aus den Fachbereichen Architektur und Landschaftsarchitektur für 
die Teilnahme am Wettbewerbsverfahren bewerben. Für die Selektion der Teams kom-
men die aufgeführten Zulassungs- und Eignungskriterien zur Anwendung (vgl. Kap. 
3.3). Es ist vorgesehen, für die Durchführung des Projektwettbewerbs maximal acht 
Teams auszuwählen, davon können zwei Nachwuchsteams (vgl. Kap. 2.5) selektiert 
werden.

Seitens der Ausloberin wird ein qualitätsvolles und funktionell ausgereiftes Projekt zur 
Ergänzung des Schulareals Dorf inkl. Anpassung der Bestandesbauten angestrebt. 
Neben pädagogischen, ortsbaulichen , architektonischen sowie landschaftsarchitek-
tonischen Kriterien ist insbesondere das Ermitteln eines wirtschaftlich attraktiven 
Projekts massgebender Bestandteil der Aufgabenstellung. 

Der Projektwettbewerb der selektierten Teams wird anonym durchgeführt. Die Verfas-
senden verpflichten sich, das Anonymitätsprinzip einzuhalten. Die abzugebenden Un-
terlagen dürfen keine Hinweise auf die Projektverfasser enthalten. Insbesondere ist 
auch die Wahrung der Anonymität auf den elektronischen Datenträger zu beachten. 
Die Anonymität wird nach erfolgter Beurteilung aufgelöst. Verstösse gegen das Anony-
mitätsgebot führen zum Ausschluss. Es ist keine öffentliche Beurteilung vorgesehen.

Das selektive Verfahren erfolgt gemäss GATT/WTO-Übereinkommen über das öffentli-
che Beschaffungswesen sowie der Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche 
Beschaffungswesen (IVöB; BR 803.510), dem Gesetz über das öffentliche Beschaf-
fungswesen (ÖBG) sowie der dazugehörigen Verordnung (ÖBV). Die SIA-Ordnung 142 
(2009) inklusive ergänzender Wegleitungen gilt subsidiär zu den gesetzlichen Bestim-
mungen.

Die Konformitätsprüfung 

durch den SIA erfolgt 

Anfang Oktober 2025.
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2.2	 Vorbefassung und Befangenheit
Folgende Firmen, die an der Vorbereitung der Unterlagen oder des Wettbewerbsver-
fahrens derart mitgewirkt haben, dass sie die Vergabe zu ihren Gunsten beeinflussen 
können, dürfen sich nicht als Teilnehmende am Verfahren beteiligen:

	> archart architektur ag, Bahnhofstrasse 51, 3613 Steffisburg
	> Panorama AG, Fabrikstrasse 20A, 3012 Bern

Die von der archart architektur ag zusammen mit der Moeri & Partner AG (Land-
schaftsarchitektur) gemeinsam erarbeitete Volumenstudie wird allen Teilnehmenden 
vollumfänglich zugestellt. Der Gleichstand der Information ist dadurch hergestellt. Die 
Moeri & Partner AG hat keine Vorbereitungsarbeiten für dieses Wettbewerbsverfahren 
vorgenommen und ist somit zum Verfahren zugelassen.

Die Mitglieder der sich bewerbenden Teams müssen von den Personen des Preisge-
richts und den beigezogenen Expertinnen und Experten unabhängig sein. Die Verant-
wortung dafür liegt bei den Teilnehmenden. Die Beurteilung erfolgt nach den Bestim-
mungen der SIA-Wegleitung 142i-202d "Befangenheit und Ausstandsgründe" vom No-
vember 2013.

Am Wettbewerb darf insbesondere nicht teilnehmen,
	> wer bei der Auftraggeberin oder einem Mitglied des Preisgerichts angestellt ist;
	> wer mit einem Mitglied des Preisgerichts nahe verwandt ist oder in einem berufli-

chen Abhängigkeits- oder Zusammengehörigkeitsverhältnis steht;
	> wer den Wettbewerb begleitet.
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2.3	 Preisgericht

Fachpreisrichter:innen
mit Stimmrecht

Regina Glatz (Vorsitz)
dipl. Architektin ETH SIA Co. Architekten AG

Christine Odermatt
dipl. Architektin ETHZ SIA FSA REG A arb Architekten AG

Frederic Bauer (Ersatz)
dipl. Ing. Architekt FH SIA REG A Burckhardt Architektur AG

Benjamin Wellig
Landschaftsarchitekt BSc FH BSLA

extrā Landschafts- 
architekten AG

Sachpreisrichter:innen
mit Stimmrecht

Roland Geiger 
Gemeinderat, Ressort Bau und Infrastruktur Gemeinde Kehrsatz

Christoph Läderach
Gemeindepräsident
Ressort Planung und Entwicklung

Gemeinde Kehrsatz

René Walker (Ersatz)
Gemeinderat, Ressort Bildung und Jugend Gemeinde Kehrsatz

Expert:innen mit beratender Stimme
ohne Stimmrecht

Thomas Schuler
Bauverwalter Gemeinde Kehrsatz

Kay Rether
Schulleitung Primarstufe Gemeinde Kehrsatz

Iris Trachsel
Schulleitung Primarstufe Gemeinde Kehrsatz

Vertretung 2ap AG
Bauökonomie 2ap AG

Das BUG behält sich vor, nach Bedarf weitere Expert:innen 
ohne Stimmrecht beizuziehen.

Verfahrensleitung
ohne Stimmrecht

Beat Geiger Panorama AG

Livia Kälin Panorama AG
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2.4	 Kommunikation
Die Kommunikation ist Sache der Gemeinde Kehrsatz.

2.5	 Teambildung und Nachwuchsteams
Die Bearbeitungsteams werden federführend durch das Architekturbüro geleitet. Die-
ses ist mit dem Fachbereich Landschaftsarchitektur zu verstärken. Eine Mehrfachbe-
teiligung ist unzulässig.

Für weitergehende Fragestellungen und Abklärungen in den Fachbereichen Akustik, 
Bauphysik, Brandschutz, Pädagogik, Verkehr etc. kann sich das Team bei Bedarf ver-
stärken (Mehrfachbeteiligung zulässig). Für die Auftraggeberin ergeben sich daraus 
keine Verpflichtungen. Stellt das Preisgericht einen Beitrag von herausragender Quali-
tät eines freiwillig beigezogenen Fachplaners bzw. einer Fachplanerin fest, würdigt es 
dies im Bericht entsprechend. Damit werden die Voraussetzungen geschaffen, dass 
die Fachplanenden des entsprechenden Teams auch bei freiwilliger Teambildung di-
rekt beauftragt werden können, vorausgesetzt sie erfüllen die Anforderungen an das 
öffentliche Beschaffungswesen, insbesondere die Bezahlung der Steuern, der Sozial-
leistungen sowie die Einhaltung von Gesamtarbeitsverträgen.

In der Präqualifikation werden maximal acht Teams zur Teilnahme am Wettbewerbs-
verfahren gemäss den festgelegten Zulassungs- und Eignungskriterien ausgewählt. 
Davon können zwei Nachwuchsteams selektiert werden, welche die Eignungskriterien 
nicht oder nur teilweise erfüllen können. In diesen Bewerbungen sind die gestalteri-
sche, technische, personelle und organisatorische Leistungsfähigkeit resp. das Poten-
zial aufzuzeigen. Die Bewerbung als Nachwuchsteam ist im Teilnahmeantrag zu dekla-
rieren.
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2.6	 Gesamtpreissumme und Ankäufe
Die Teilnahme an der Präqualifikation wird nicht entschädigt. Für termingerecht einge-
reichte, vollständige und vom Preisgericht zur Beurteilung zugelassene Projekte steht 
eine Preissumme von CHF 110'000 (exkl. MwSt.) zur Verfügung. Die Gesamtpreissum-
me wird voll, für vier bis fünf Preise sowie allfällige Ankäufe, ausgerichtet.

Das Preisgericht kann mit Projekten der engeren Wahl - falls es sich als notwendig er-
weisen sollte - eine anonyme optionale und separat entschädigte Bereinigungsstufe 
nach Ordnung SIA 142, 2009, Art. 5.4, veranlassen. In Übereinstimmung mit Art. 22.2 
i. V. m. Art. 22.3 der Ordnung für Architektur- und Ingenieurwettbewerbe SIA 142 
(Ausgabe 2009) kann das Preisgericht einen angekauften Wettbewerbsbeitrag im ers-
ten Rang zur Weiterbearbeitung empfehlen. Hierzu bedarf es einer Zustimmung von 
drei Vierteln der stimmberechtigten Mitglieder des Preisgerichts sowie der Zustim-
mung aller Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinde Kehrsatz.

2.7	 Weiterbearbeitung
Die Auftraggeberin beabsichtigt, das Team des gemäss dem Preisgericht zur Weiterbe-
arbeitung empfohlenen Beitrags gemäss den ordentlichen Leistungen nach SIA 102 
und SIA 105, Ausgabe 2020, zu beauftragen. Es ist vorgesehen, das Siegerteam min-
destens mit den Leistungen der Phasen 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt, 33 Bewilli-
gungsverfahren, 41 Ausschreibung und 51 Ausführungsprojekt nach SIA 112 zu beauf-
tragen. Die Phasen werden einzeln ausgelöst. Bei Eignung ist eine Ausweitung des 
Leistungsumfangs bis zu 100 % möglich. Der Auftragserteilung vorbehalten bleibt die 
Zustimmung der kommunalen Entscheidungsorgane zu den erforderlichen Kreditge-
nehmigungen und allfälligen weiteren Entscheiden in deren Zuständigkeit.

Die Übertragung der Planerleistungen für die Weiterbearbeitung erfolgt nach marktüb-
lichen Kriterien in Verhandlung zwischen der Auftraggeberin und dem Planungsteam. 
Der mittlere Studenansatz ist auf CHF 135.00 (exkl. MwSt.) festgelegt.

Die Weiterbearbeitung des Siegerbeitrags und die weitergehende Vor- und Bauprojek-
tierung sollen im Anschluss an das Wettbewerbsverfahren angegangen werden. Der 
konkrete Projektstart ist abhängig von weiteren Infrastrukturprojekten innerhalb der 
Gemeinde. Eine zeitnahe Realisierung wird jedoch aufgrund der bereits identifizierten 
Kapazitätsengpässe an Schulräumlichkeiten als wichtig erachtet.
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2.8	 Rechtliches

Verbindlichkeit und Rechtsschutz
Die Ausschreibung zur Präqualifikation (Programm Fassung Präqualifikation), das Pro-
gramm für den Wettbewerb sowie die Fragenbeantwortung sind für die Auftraggeberin, 
das Preisgericht und die Teilnehmenden verbindlich. Mit der Teilnahme an der Präquali-
fikation anerkennen die Bewerbenden ausdrücklich die in der vorliegenden Ausschrei-
bung festgehaltenen Bedingungen, Abläufe und Verfahren sowie die Entscheide des 
Preisgerichts in Ermessensfragen.

Gegen die Ausschreibung, die Verfügung über die Auswahl der Anbietenden für das 
Wettbewerbsverfahren (Präqualifikationsentscheid) sowie gegen den Zuschlagsent-
scheid kann jeweils innert 20 Tagen nach der ersten Publikation beim Regierungsstatt-
halteramt Bern-Mittelland, Poststrasse 25, 3071 Ostermundigen, Beschwerde geführt 
werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen; sie muss einen Antrag, die Anga-
ben von Tatsachen und Beweismitteln, eine Begründung sowie eine Unterschrift enthal-
ten. Im Übrigen wird auf das Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen des Kan-
tons Bern (ÖBG; BSG 731.2) verwiesen.

Streitfälle
Bei Streitfällen bekennen sich die Streitparteien zu einer Mediation unter der Leitung 
eines anerkannten Mediators (gemäss SDM). Entscheide des Preisgerichts in Ermes-
sensfragen können nicht angefochten werden. Gerichtsstand ist Bern.

Urheber- und Nutzungsrecht
Das Urheberrecht am Beitrag verbleibt bei den Verfassenden. Sämtliche Pläne und 
Modelle der Auftragsarbeiten werden Eigentum der Auftraggeberin. Auftraggeberin 
und Teilnehmende besitzen das Recht auf Veröffentlichung der Arbeiten des Wettbe-
werbs unter Namensnennung der Auftraggeberin und der Projektverfassenden. Das 
Recht der Erstpublikation obliegt der Auftraggeberschaft.
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3	 PRÄQUALIFIKATION
Die Ausschreibung zur Präqualifikation wird auf der elektronischen Beschaffungsplatt-
form www.simap.ch publiziert. Folgende Unterlagen werden zur Verfügung gestellt 
und sind Bestandteil der Ausschreibung:

P01 Programm Wettbewerbsverfahren (Fassung Präqulifikation) pdf
P02 Teilnahmeantrag pdf
P03 Situationsplan pdf

3.1	 Termine Präqualifikation

Publikation simap 30. Sept 2025
Eingabe Bewerbungsdossier 4. Nov 2025
Beurteilung Bewerbungsdossier 12. /13. Nov 2025
Schriftliche Mitteilung Selektionsentscheid 18. Nov 2025
Eingabe Teilnahmebestätigung Wettbewerbsteilnahme  21. Nov 2025

Termine Wettbewerb siehe unten

3.2	 Fragenstellung
Im Rahmen der Präqualifikationsphase wird keine Fragerunde durchgeführt. Die Aus-
schreibungsunterlagen enthalten alle für die Bewerbung relevanten Informationen. 
Weitere Erläuterungen bleiben dem eigentlichen Wettbewerbsverfahren vorbehalten.
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3.3	 Beurteilungskriterien
Die nachfolgenden Unterlagen sind bis zum gesetzten Termin (Poststempel A-Post) 
bei der Verfahrensleitung einzureichen. Die Bewertung erfolgt anhand der dargelegten 
Kriterien. Es werden nur Teams bewertet, die die Zulassungskriterien erfüllen. Beur-
teilt werden ausschliesslich die abgegebenen Bewerbungsunterlagen. Die Referenz-
projekte werden hinsichtlich ihrer Qualität, der Vergleichbarkeit mit der gestellten Auf-
gabe und der Zielsetzung beurteilt.

Zulassungskriterien

1 Fristen und Vollständigkeit
Fristgerechte und vollständige Einreichung der Unterlagen (inkl. Unterschriften)

2 Selbstdeklaration
Teilnahmeantrag mit rechtsgültig unterzeichnete Selbstdeklaration

Eignungskriterien Inhalte Gewichtung

E1

Referenzen / Qualifikation Architektur

Referenzen (innerhalb E1: 75 %)
	> 2 vergleichbare Bauprojekte
	> Bausumme min. CHF 4 Mio.
	> Min. ein Projekt realisiert; 2010 oder später
	> Ein Projekt kann ein prämierter Wettbewerbsbeitrag oder ein 

Projekt sein, welches sich in der Realisierung befindet

Die eingereichten Referenzen müssen in ihrer Komplexität mit der 
Wettbewerbsaufgabe vergleichbar sein (Bildungsbauten, öff. Hand).

Leistungsfähigkeit (innerhalb E1: 25 %)
Das Architekturbüro muss nachweisen, dass es über die erforderli-
che Kapazität verfügt, um die Aufgabe zu erfüllen. 

	> Angabe der aktuellen Bürogrösse 
(Anzahl Mitarbeitende in Vollzeitäquivalenten, nach Funktionen wie 
Projektleitung, Architektur, Zeichnen, Bauleitung)

	> Benennung der für das Projekt vorgesehenen Schlüsselpersonen 
sowie deren Stellvertretungen mit Angabe der Ausbildung

	> Darstellung der internen Organisation und Projektabwicklung 
(z. B. Qualitätssicherung, Entscheidungswege)

Die Leistungsfähigkeit gilt als nachgewiesen, wenn ersichtlich ist, 
dass das Büro zum Zeitpunkt der Bewerbung über ausreichende per-
sonelle Ressourcen verfügt und organisatorisch in der Lage ist, die 
Aufgabe termingerecht und in der geforderten Qualität zu erfüllen.

zwei A3-Seiten (quer)

eine A4-Seite (hoch)

75 % 

E2

Referenzen / Qualifikation Landschaftsarchitektur  

Referenzen Landschaftsarchitekturbüro 
1 vergleichbares Bauprojekt

	> Realisiert; 2010 oder später

Die eingereichte Referenz muss in ihrer Komplexität mit der Wettbe-
werbsaufgabe vergleichbar sein (Bildungsbauten, öff. Hand).

eine A3-Seite (quer) 25 % 
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Nachwuchsteams
Die Beurteilung der Referenzen der Nachwuchsteams erfolgt anhand des dargelegten 
Potenzials und daher in Abweichung der ordentlichen Bewertungskriterien. Die Teams 
können noch nicht realisierte Projekte, Wettbewerbserfolge sowie Projekte anderer 
Bauwerksarten mit vergleichbarer Komplexität als Referenzen eingeben. Ferner sind 
auch Referenzen aus nicht selbständiger Tätigkeit zugelassen, wobei diese zu kenn-
zeichnen sind und die Rolle des Bewerbenden klar auszuweisen ist.

Die Nachwuchsförderung bezieht sich ausschliesslich auf den Fachbereich Architek-
tur. Es sind folgende Bedingungen zu erfüllen und durch Nachweise entsprechender 
Dokumente zu belegen. Mindestens eines der beiden Kriterien muss erfüllt sein. 

	> Alter aller Inhaber:innen maximal 40 Jahre (Jahrgang 1985 oder jünger)
	> Gründungsjahr Büro Jahr 2015 (Stichtag 01.01.2015) oder später

3.4	 Abgabe
Das Bewerbungsdossier (2-fach) ist in in einem verschlossenen Couvert mit dem Ver-
merk "Wettbewerbsverfahren Erweiterungsneubau Dorfschulhaus - bitte nicht öffnen" 
an folgende Adresse einzureichen.

Panorama AG
Fabrikstrasse 20A
3012 Bern

Zusätzlich ist das Dossier mit den identischen Inhalten in elektronischer Form (USB-
Stick) abzugeben.
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4	 WETTBEWERB
4.1	 Teilnehmende Teams

	> tbd
	> tbd
	> tbd
	> tbd
	> tbd
	> tbd
	> tbd (Nachwuchsteam)
	> tbd (Nachwuchsteam)

4.2	 Termine Wettbewerb

Termine Präqualifikation siehe oben

Versand Programm (definitive Fassung) 21. November 2025
Bezug Modell und Arealbesichtigung 26. November 2025 

nachmittags  
Fragenstellung 10. Dezember 2025
Fragenbeantwortung 19. Dezember 2025
Abgabe Dossier 20. März 2026
Abgabe Modell 8. April 2026
Jurierung Mitte April
Reservetermin Jurierung Mitte April
Mitteilung Ergebnis Jurierung Ende April 2026
Schlussbericht & Ausstellung Mai/Juni 2026

4.3	 Modellbezug
Das Modell wird den Teams anlässlich der Besichtigung am 26. November 2025 vor 
Ort abgegeben.

4.4	 Arealbesichtigung
Es wird eine organisierte und für die Teams obligatorische Arealbesichtigung durchge-
führt. Für weitere Besichtigungen ist das Areal frei zugänglich. Es ist darauf zu achten, 
dass es sich um schulische Einrichtungen handelt, es wird eine entsprechende Sensi-
bilität erwartet. Der Schulunterricht darf nicht gestört werden.

4.5	 Fragenstellung und -beantwortung
Fragen zum Verfahren können ausschliesslich über simap in anonymer Form einge-
reicht werden und müssen bis zum genannten Datum vorliegen. Die Fragen sind auf 
die Kapitel des vorliegenden Wettbewerbsprogramms bezogen zu stellen und entspre-
chend kenntlich zu machen. Sämtliche Fragen werden allen Teilnehmenden anonymi-
siert und als verbindliche Ergänzung zum Programm beantwortet Die Termine richten 
sich nach Kap. 4.2.
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4.6	 Projektinhalte

Situationsplan (genordnet)
	> Darstellung Bauvolumen
	> Aussenraum: Alle wesentlichen Elemente der Umgebungsgestaltung und den  
zum Verständnis notwendigen Höhenkoten

	> Darstellung Zugänglichkeit/Erschliessung

1:500 Papier & pdf

Grundrisse, Fassaden und Schnitte
	> EG mit zum Verständnis notwendigen Höhenkoten und Darstellung 
Umgebungsgestaltung und nähere Umgebung

	> Räume gemäss Raumprogramm beschriften (Raumbezeichnung mit Angabe der 
Nettonutzfläche, keine Raumnummern)

	> Zum Verständnis notwendige Schnitte und Fassaden 
Eintragung des gewachsenen sowie projektierten Terrains

	> Konzeptüberlegungen/Grobnachweise zum Tragsystem und der Gebäudetechnik
	> Grundrisse nach Möglichkeit analog Situation orientieren
	> Darstellung schematische Möblierung

1:200 Papier & pdf

Darstellung eines typischen Fassadenschnitts
	> Teilansicht Fassade und Darstellung wesentlichen Knotenpunkte Konstruktion 
(Sockel, Fenster, Dach). 

	> Angabe des Konzepts der Konstruktion, Materialisierung und Gestaltung der  
Gebäudehülle (Sonnenschutzsystem, Energie und Behaglichkeit).

1:50 Papier & pdf

Konzeptionelle Projekterläuterungen, Schemata
In die Pläne integriert mit Aussagen zu folgenden Themen:

	> Konzept Ortsbau, Architektur
	> Konzept Aussenraum (inkl. Quartieranbindung)
	> Konzept Erschliessung und Parkierung (Auto, Velo, FäG)
	> Konzept Gebäudetechnik
	> Konzepte Ökologie und Nachhaltigkeit (Bauökologie, Energie und Biodiversität)
	> Konzept Brandschutz
	> Weitere entwurfsbestimmende Konzepte
	> Herleitung Wirtschaftlichkeit

Papier & pdf

Volumen- und Flächenberechnungen SIA 416 auf vorbereiteter Tabelle xlsx & pdf

Nachweis Erfüllung Raumprogramm auf vorbereiteter Tabelle xlsx & pdf

Modell 
Kubische Darstellung Projektvorschlag inkl. wesentliche Elemente Aussenraumge-
staltung auf abgegebener Modellgrundlage in weiss, ohne transparente Teile

1:500 physisch

Verfasser:innennachweis 
Verschlossenes, mit Kennwort versehenes, separates Couvert mit vollständig aus-
gefülltem und unterzeichnetem Formular inkl. Auflistung der massgeblich am Pro-
jekt beteiligten Personen und Angaben der ggf. weiteren beigezogenen Fachleuten

Couvert

Visualisierung
Ist den Teilnehmenden freigestellt Papier & pdf
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Eingabe Projektdossier

Planformat: Max. 3 Plakate A0 (Pläne genordet) quer und nummeriert (Hängeordnung)

Sämtliche Unterlagen und Pläne sind anonym, mit einem Kennwort (keine Nummer) 
und dem Vermerk "Erweiterungsneubau Dorfschulhaus Kehrsatz" versehen, bis zum 
genannten Datum (Poststempel) an die nachgenannte Adresse zu senden oder vor Ort 
abzugeben (2-fach):

Panorama AG
Fabrikstrasse 20A
3012 Bern

Zusätzlich zur physischen Abgabe ist ein anonymisierter digitaler Datenträger (USB-
Stick) mit sämtlichen digitalen Inhalten des Projektdossiers einzureichen. Der Daten-
träger ist mit dem gleichen Kenncode wie das physische Dossier zu beschriften und 
darf keine Hinweise auf die Verfasserschaft enthalten. Die Dateien sind in allgemein 
genannten Formaten (pdf, xlsx etc.) abzugeben. Die digitale Version muss inhaltlich 
mit der physischen Abgabe übereinstimmen.

	> Zusätzliche elektronische Abgabe: Auf dem elektronischen Datenträger sind für die 
Vorprüfung zudem sämtliche Planunterlagen zusätzlich als A3-PDF-Dateien einzu-
reichen. Die Dateien sollen eine moderate Auflösung (z. B. 150–300 dpi) aufweisen, 
um eine gut lesbare Darstellung bei gleichzeitig handhabbarer Dateigrösse zu ge-
währleisten.

Digitale Grundlagen Schlussbericht
Für eine geeignete Darstellung der Projekte im Schlussbericht des Preisgerichts wer-
den die Pläne und allfällige Visualisierungen in verkleinerten Datenmenge benötigt. 
Die Anforderungen an Format und Grösse werden rechtzeitig bekanntgegben und ein-
gefordert.

Abgabe Modell
Das Modell (komplett) ist mit dem Kenntwort sowie dem Vermerk "Erweiterungsneu-
bau Schulhau Dorfschulhaus Kehrsatz" beim Schulhaus Selhofen (Aula) abzugeben. 
Eine vorgängige Anmeldung (Gemeindeverwaltung Kehrsatz, Abteilung Bauten) ist er-
forderlich.

Per Post versendete Modelle treffen oft beschädigt ein. Sollte dennoch ein Postver-
sand gewünscht sein, trägt die Projektverfasserin das Risiko allfälliger Beschädigun-
gen.
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4.7	 Beurteilungskriterien
Die Projektbeiträge werden durch das Preisgericht anhand der nachfolgend aufgeführ-
ten Kriterien beurteilt. Die Reihenfolge der Kriterien entspricht nicht deren Gewich-
tung. Die Beurteilung erfolgt anhand einer Gesamtwertung aller Kriterien.

Orts- und  
Landschaftsbild

	> Ortsbauliche Integration  
(Körnung, Massstäblichkeit, Integration ins Schulareal und Quartier)

	> Architektonische Qualität 
(Grundrisse, Ausdruck, Adressbildung, Umgang mit Terrain)

	> Qualität des Aussenraums 
(Eingliederung Umfeld, Erschliessung, Gestaltung Aussenraum, 
Angebote)

	> Identität der Gesamtanlage

Pädagogische 
Funktionalität

	> Räumliche (pädagogisch-)funktionelle Qualitäten
	> Zweckmässigkeit Nutzungsanordnung
	> Innere Organisation (Strukturierung, Orientierung, Auffindbarkeit)
	> Nutzungsflexibilität und -funktionalität der Grundrisse/Nutzflächen
	> Gebrauchswert, Hindernisfreiheit, Durchlässigkeit

Wirtschaftlichkeit 	> Erstellungs-, Betriebs- und Unterhaltskosten 
(Kompaktheit, Konstruktion, Materialisierung etc.)

	> Klarheit der Gebäudestruktur
	> Konstruktive Flexibilität (im Zusammenhang mit Nutzungsflexibilität)
	> Effiziente Flächennutzung

Ökologie und
Nachhaltigkeit

	> Effizienz in Bezug auf Material-, Energie- und Bodenverbrauch 
(z.B. Kompaktheit Bauvolumen, natürliche Belichtung etc.)

	> Bauökologie
	> Anteil versiegelter Oberflächen
	> Ökologische Vernetzung und Biodiversität
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4.8	 Schlussbericht und öffentliche Ausstellung
Die Ergebnisse des Verfahrens und die Projektwürdigungen werden in einem Bericht 
des Preisgerichts zusammengetragen. Nach Abschluss des Verfahrens werden alle zur 
Beurteilung zugelassenen Projekte des Wettbewerbverfahrens unter Namensnennung 
der Verfassenden während mindestens 10 Tagen öffentlich ausgestellt. Ort und Öff-
nungszeiten der Ausstellung werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben. Der Schluss-
bericht wird spätestens anlässlich der Ausstellung öffentlich bekannt gemacht.

4.9	 Abgegebene Grundlagen
Folgende Unterlagen werden zu Beginn des Wettbewerbs zur Verfügung gestellt:

A Wettbewerbsunterlagen, Formulare und Nachweise
A01 Programm Wettbewerb pdf
A02 Formular Selbstdeklaration pdf
A03 Formular Verfasser:innennachweis docx
A04 Raumprogramm mit Schemaplänen Bestandesbauten pdf
A05 Tabelle Nachweis Raumprogramm xlsx
A06 Megentabelle Flächen und Volumen SIA 416 xlsx

B Planungsgrundlagen
B01 Baurechtliche Grundordnung der Gemeinde Kehrsatz pdf
B02 Bestandespläne Schulgebäude / ehem. Gemeindearchiv pdf
B03 Werkleitungspläne pdf
B04 Daten der amtlichen Vermessung (AV) pdf
B05 Terrainmodell (Höhenlinien) dwg
B06 Modell 1:500 physisch

C Richtlinien und Vorstudien

C01 Volumenstudie Schulraum Gemeinde Kehrsatz pdf

C02 Kostengrobschätzung vom 19. Dezember 2024 pdf

C03 Auszug Bauinventar Kanton Bern pdf

C04 Broschüre "Schulraum gestalten" Kanton Bern pdf

C05 Tagesschulangebote - Leitfaden zur Einführung & Umsetzung Kanton Bern pdf

Weitere Informationen und Wissenwertes über die Schulen Kehrsatz sind einsehbar 
unter www.schulen-kehrsatz.ch und www.schulraum-kehrsatz.ch.

21



5	 AUFGABENSTELLUNG
5.1	 Bearbeitungs- und Betrachtungsperimeter

Der Bearbeitungsperimeter beschränkt sich auf die Parzelle Nr. 6, nördlich des Zent-
rums von Kehrsatz. Er beinhaltet das "alte" und "neue" Dorfschulhaus mit dem dazuge-
hörigen Pausenplatz und einem Rasenspielfeld sowie das ehemalige Gemeindearchiv.

Das Projekt muss innerhalb des Bearbeitungsperimeters (orange) umgesetzt werden. 
Aufgrund der Parzellenstruktur resp. der Erschliessungslösung dehnt sich der Be-
trachtungsperimeter (pink) auf die umliegenden Parzellen aus. 

5.2	 Teilaspekte der Aufgabenstellung
Die Aufgabe der Teams besteht darin, die nachfolgenden Teilaspekte unter Einhaltung 
des Raumprogramms zu einer überzeugenden Gesamtkonzeption zusammenzufügen. 
Das Raumprogramm orientiert sich an den Broschüren "Schulraum gestalten" der BKD 
und "Tagesschulangebote - Leitfaden zur Einführung & Umsetzung Kanton Bern" (vgl. 
Beilage C04 und C05).

Die nachfolgenden Ausführungen dienen als erläuternde Ergänzung des Raumpro-
gramms (vgl. Beilage A04). Aufgrund der Nutzungsansprüche können gewisse Wider-
sprüche unter den Teilaspekten der Aufgabenstellung auftreten. Es ist Aufgabe der 
Teams, geeignete Lösungen zu initiieren und so ein überzeugendes Gesamtkonzept zu 
entwickeln.

Kartenherr:

Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen. Rechtlich verbindliche Auskünfte sind beim Kartenherrn einzuholen.
Erstellt für Massstab 1:2 000

Detaillierte Angaben zu Copyright und Legende sind dem verlinkten Dokument zu entnehmen:

Erstellungsdatum 15.03.2024

Freier Text mit max. 120 Zeichen

© Kanton Bern / © swisstopoCopyright:

https://www.map.apps.be.ch/pub/pub/doku/basis_de.pdf

Bemerkungen:
Amt für Geoinformation des Kantons Bern

Basiskarte des Kantons Bern

±

Abb. 3: Bearbeitungs- 
und Betrachtungsperi-
meter mit altem Dorf-
schulhaus (1), neuem 
Dorfschulhaus (2) und 
ehem. Gemeidearchiv (3)  
(swisstopo), f.M.
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Unterrichtsformen und Kompetenzvermittlung
Das Gesicht der Schule verändert sich rasant. Neue Unterrichtsformen prägen den 
Alltag. Statt Wissen sollen vermehrt Kompetenzen vermittelt werden. Die neuen An-
forderungen an den Schulunterricht zeigen beispielsweise die Verbreitung neuer Un-
terrichtsmodelle innerhalb des Kantons Bern auf. Dies erfordert eine erhöhte flexible-
re Nutzbarkeit der neuen Schulräume. Die Qualität der Infrastruktur ist ein Gewinn für 
die SuS, trägt aber auch dazu bei, die Gemeinde als Arbeitgeberin attraktiver zu ma-
chen und so entsprechend gut qualifizierte Lehrpersonen beschäftigen zu können. Die 
Qualität dient deshalb der Schule, aber eben auch der ganzen Gesellschaft.

Schulbetriebliche Funktionalität und Nutzungsflexibilität
Die architektonische Lösung soll den aktuellen und zukünftigen Anforderungen an 
eine zukunftsorientierte Pädagogik gerecht werden. Gesucht wird ein räumliches Kon-
zept, das vielfältige Lehr- und Lernsituationen ermöglicht und dabei Offenheit, Flexibi-
lität sowie Rückzug und Differenzierung gleichermassen zulässt. Die Architektur soll 
das zeitgemässen pädagogischen Unterrichtsformen unterstützen und ein inspirieren-
des, identitätsstiftendes Lernumfeld schaffen.

Abb. 4: Struktur der 
Volksschule im Kanton 
Bern (www.bkd.be.ch)
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Zentrale Aspekte sind unter anderem:

	> Förderung von interdisziplinärem, kooperativem und selbstorganisiertem Lernen
	> Räume für altersgerechte Bewegung, Ruhe und Begegnung
	> Pädagogisch sinnvolle Beziehung von Innen- und Aussenräumen
	> Architektonische Unterstützung eines ganzheitlichen Tagesschulbetriebs mit pas-

senden Räumen für Betreuung, Verpflegung, Freizeit und Ruhephasen

Die räumliche Struktur ist so zu entwickeln, dass sie auch langfristig pädagogische 
Weiterentwicklungen sowie die Anforderungen eines integrierten Tagesschulangebots 
zulässt. Dabei ist das Verhältnis von Raumtypologien, Nutzungsflexibilität und Tages-
struktur sorgfältig zu gestalten.

Tagesschule
Die Tagesbetreuung ist ein schulergänzendes Betreuungsangebot für alle Schülerin-
nen und Schüler der Volksschule. In der Tagesbetreuung finden verschiedene Aktivitä-
ten wie Vor- und Nachmittagsverpflegung, Bewegen, Ausruhen, Hausaufgaben erledi-
gen, Lernbegleitungen, Spielen oder Werken statt. Einige dieser Aktivitäten erfolgen in 
eher kleineren Raumeinheiten, für andere Aktivitäten stehen auch die multifunktiona-
len Flächen der Unterrichtsbereiche zur Verfügung. Es stehen Ruhe- und Rückzugsor-
te zur Verfügung. Darin können einfach Liegemöglichkeiten geschaffen werden. Die 
flexible Einrichtung ermöglicht auch andere ruhigere Tätigkeiten wie Lesen oder Spie-
len.

Essraum und Küche
Derzeit erarbeitet ein spezialisierter Gastroplaner das Küchenkonzept, einschliesslich 
des Essbereichs. Auf dieser Grundlage wird ein fachspezifisches Raumprogramm für 
den gesamten Küchenbereich erstellt. Die daraus abgeleiteten Planungsgrundlagen 
und Vorgaben werden den selektionierten Teams zur Verfügung gestellt, um eine fun-
dierte und abgestimmte Projektbearbeitung (Logistik, Hygienevorschriften, betriebli-
che Abläufe etc.) zu gewährleisten.

Ortsbauliche Integration
Das Areal des Dorfschulhauses ist ein sensibler Ort, welcher von einem Wohnquartier 
mit unterschiedlichen Gebäudevolumen umgeben ist. Zudem liegt das Areal zentrums-
nah. Von den Teams wird eine eigene Auseinandersetzung mit dem Ort erwartet. Im 
Rahmen der Volumenstudie (vgl. Kap. 1.2) wurden bereits mehrere Varianten zur Volu-
mensetzung geprüft, insbesondere zur Gebäudestellung. Die Arbeitsgruppe erachtet 
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die Bestvariante als orts- und landschaftsbildverträglich, eine dreigeschossige Bau-
weise ist denkbar. Die Volumenstudie bildet die Grundlage für das Wettbewerbsverfah-
ren. Von den teilnehmenden Teams wird erwartet, dass sie sich kritisch mit deren Er-
kenntnissen und Aussagen auseinandersetzen. Alternative Lösungsansätze, die zu 
einer qualitätsvollen Weiterentwicklung führen, sind ausdrücklich zulässig und er-
wünscht.

Gemeindearchiv
Das ehemalige Gemeindearchiv wird heute als Lager genutzt und ist unbeheizt. Die ef-
fektive Nutzung ist später in Zusammenhang mit dem Siegerteam zu bestimmen.

Architektonisches Erscheinungsbild 
Es wird ein konsistentes architektonisches Konzept erwartet, welches im Besonderen 
auf die Bedürfnisse und Ansprüche der SuS eingeht. Der Betrachtungsperimeter 
zeichnet sich durch einen Niveauunterschied aus. So liegt der Bearbeitungsperimeter 
topografisch grösstenteils über der Flugplatzstrasse. Der Neubau soll sich optimal in 
die Umgebung einpassen und mit ihr ein stimmiges Gesamtbild erzeugen. 

Bestandesbauten / Nutzungseinlagerungen
Die Nutzungen innerhalb der Bestandsbauten werden mehrheitlich durch schulbe-
triebliche Überlegungen vorgegeben. Abweichende Lösungen sollen nur geprüft wer-
den, wenn beispielsweise eine alternative Anordnung eine funktional oder räumlich 
bessere Lösung ermöglicht. Die vorhandenen Schemapläne zeigen die vorgesehenen 
Einlagerungen im Bestand auf, während das Raumprogramm die spezifischen Bedin-
gungen und Anforderungen an die Nutzung der Räume weiter definiert.

Aussenräume, Erschliessung und Verkehrssicherheit
Aussenräume sind Begegnungs- und Bewegungsräume und tragen verschiedenen Be-
dürfnissen von Kontakt zu Rückzug der Kinder Rechnung. Sie orientieren sich an deren 
Bedürfnissen. Es braucht Raum für grosse, gemeinsame Spiele, sowie auch Raum für 
kreatives Spielen. Vorplätze sollten für eine reibungslose Logistik, aber auch für Not-
falleinsätze und den barrierefreien Zugang geplant werden. Flächensparende Lösun-
gen, auch für die Konzeption wertvoller Grünräume, sind zentral. Die bestehende Ra-
senfläche auf dem Schulareal ist von grossem Wert für die Bevölkerung, da sie die ein-
zige frei zugängliche im Dorfkern ist und auch ausserhalb der Schulzeiten rege genutzt 
wird.

Der Erhalt wertvoller Bäume wird ausdrücklich gewünscht und ist integraler Bestand-
teil einer nachhaltigen Aussenraumgestaltung. Gleichzeitig sollen neue Grünstruktu-
ren entwickelt werden, die zur Aufwertung des Freiraums, zur ökologischen Vielfalt 
sowie zur Aufenthaltsqualität beitragen. Die Gestaltung des Aussenraums soll die viel-
fältigen schulischen Nutzungen unterstützen – insbesondere für Aufenthalt, Spiel, Be-
wegung und Lernen im Freien.
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Beim betroffenen Areal spielt die Aufwertung des Aussenraums und dessen funktiona-
le und atmosphärische Qualität eine zentrale Rolle. Aktuell wird das Schulgelände 
durch eine Erschliessungsstrasse (Finkenrain) und eine Parkierungsfläche durcht-
rennt, was die Zusammengehörigkeit des Areals beeinträchtigt und insbesondere im 
Hinblick auf den Schulbetrieb sowie die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler als 
ungenügend beurteilt wird. Eine Neugestaltung dieser Bereiche scheint daher erfor-
derlich und soll im Sinne einer kohärenten Gesamtanlage erfolgen. 

Es werden geeignete Erschliessungslösungen erwartet, die den betrieblichen und ge-
setzlichen sowie normierten Anforderungen genügen, verkehrstechnisch realisierbar 
sind und insbesondere die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler gewährleisten. Mit 
geeigneten Massnahmen ist der Aussenraum so zu organisieren, dass eine Nutzung 
als Verkehrsfläche und für spielende Kinder möglich ist. Der Verkehr auf dem Schula-
real wird grösstenteils durch die Parkierung verursacht, insbesondere von Lehrperso-
nen, welche das Schulhaus wechseln. In der Vergangenheit kam es durch Schülerin-
nen und Schüler auch schon zu Beschädigungen an parkierten Fahrzeugen. Durch die 
über den Finkenrain erschlossenen Wohnhäuser entstehen max. ca. zehn Fahrten pro 
Tag, welche überwiegend ausserhalb des Schulbetriebs stattfinden. Die Parkierung an 
der Mättelistrasse ist durch einen Zaun klar abgetrennt und wird nicht als störend 
empfunden. Parkplätze sind auf ein Minimum zu reduzieren. 

Die Schülerinnen und Schüler des Dorfschulhauses dürfen aufgrund ihres Alters noch 
nicht mit dem Velo oder fahrzeugähnlichen Geräten zur Schule kommen. Das Angebot 
an Velo-Abstellplätzen richtet sich deshalb insbesondere an das Lehrpersonal sowie 
externe Personen (z. B. Elternabende). Veloständer sind auf dem Schulareal nicht vor-
handen, Lehrpersonen und Mitarbeitenden des Hausdienstes steht ein gedeckter 
Platz von ca. 6 m2 zur Verfügung. Die Anzahl der Abstellplätze richtet sich nach dem 
Raumprogramm. Mindestens die Hälfte davon ist überdacht oder gebäudeintegriert zu 
planen. 

Die Erschliessung erfolgt heute über den Finkenrain, welcher ab der Flugplatzstrasse 
unmittelbar über den Pausenplatz führt und weitere Gebäude am Finkenrain miter-
schliesst. Eine zukünftige Erschliessung über die Mättelistrasse (gem. Volumenstudie) 
ist grundsätzlich denkbar und kann in die Überlegungen mit einbezogen werden. Der 
bestehende Arealzugang soll bestehen bleiben, könnte jedoch zukünftig während des 
Schulbetriebs nur für Sonderfahrzeuge befahrbar sein (z. B. Zügelwagen u. dgl.). Unab-
hängig der Erschliessungsorganisation muss dieser für Blaulichtorganisationen zu-
gänglich sein.
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Ökologie
Bei der Gestaltung der Aussenräume steht eine gute ökologische Qualität im Vorder-
grund. Ziel ist es, eine naturnahe, klimaangepasste und biodiversitätsförderne Umge-
bung zu schaffen. Dazu gehören der Einsatz standortgerechter, heimischer Pflanzen-
arten, die Förderung von Lebensräumen sowie das Pflanzen schattenspendender 
Bäume zur Verbesserung des Mikroklimas. Gleichzeitig soll der Aussenraum ressour-
censchonend angelegt und pflegearm betrieben werden können.

Bodenversiegelung und Schwammstadt
Ein minimaler Grad an versiegelten Flächen bezweckt, dass die Umgebungsflächen 
möglichst durchlässig gestaltet werden und damit die diffuse Versickerung wie auch 
die Verdunstung zu Gunsten des Mikroklimas fördern und den Hitzeinseleffekt redu-
zieren können (Schwammstadt). Dies kann z. B. bei der Belagsart ggf. einen gewissen 
Widerspruch zum hindernisfreien Bauen (Rollstuhlgängigkeit) darstellen. Diesbezüg-
lich werden geeignete Lösungen erwartet.

Ressourcenschonung und Treibhausgasemissionen
Während der Erstellung und im Betrieb soll der Ressourcenverbrauch und die Emission 
von Treibhausgasen möglichst minimiert werden. Dazu entscheidend sind unter ande-
rem kompakte Baukörper mit sinnvoll dimensionierten Untergeschoss- und Konstruk-
tionsflächen.

Energiestandard
SIA 2040 ist stufengerecht anzuwenden. Neubauten sind nach Standard Minergie-A 
oder -P mit ordentlicher Zertifizierung und ECO-Anforderungen zu planen. Bestehende 
Bauten werden energetisch nach ECO-Anforderungen saniert. Die entsprechenden 
Anforderungen und Qualitäten sind im Sinne der nachhaltigen Bauweise umzusetzen 
und in der Planung angemessen zu berücksichtigen. Auf dafür geeigneten Flächen der 
Gebäude sind Photovoltaikanlagen vorzusehen. 

Der Lüftung der Schulräume ist besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Wo immer 
möglich, soll eine natürliche Belüftung durch manuell öffenbare Fenster ermöglicht 
werden (effiziente Stosslüftung), sodass der Einsatz mechanischer Lüftungssysteme 
auf ein sinnvolles Minimum reduziert oder gänzlich ersetzt werden kann. Zudem ist ein 
wirksamer sommerlicher Wärmeschutz sicherzustellen, um den thermischen Komfort 
ohne energieintensive Klimatisierung zu gewährleisten. Der Einklang zwischen den An-
forderungen der Minergie-Standards und den Erfordernissen des Schulbetriebs ist in 
der weiteren Projektierung im Detail zu prüfen.

Die Gebäude sollen an das Fernwärmenetz der Fernwärme Selhofen AG angeschlos-
sen werden, welche beim Schulhaus Selhofen eine Holzheizzentrale betreibt (derzeit 
im Bau). Die genaue Leitungsführung von der Heizzentrale zum Wettbewerbsperimeter 
ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht definiert.
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6	 RAHMENBEDINGUNGEN
6.1	 Inventar der historischen Verkehrswerge der Schweiz (IVS)

Die Bernstrasse als Teil der Strecke Bern - Thun wird als historischer Verkehrsweg von 
nationaler Bedeutung klassiert. Über die Flugplatzstrasse führt die Strecke Kehrsatz - 
Unter-Selhofen von lokaler Bedeutung und mit historischem Verlauf.

6.2	 Kantonaler und Regionaler Richtplan
Im Kantonalen Richtplan 2023 sind keine Aussagen zum Planungsperimeter vorhan-
den. Auch im RGSK 2025 sind keine relevanten Einträge vorhanden. Gemäss der regio-
nalen Velonetzplanung soll jedoch eine Netzergänzung auf der Flugplatz- und der 
Bernstrasse erfolgen.

Im Sachplan Wanderroutennetz des Kantons Bern ist die Mättelistrasse als Hauptwan-
derroute klassiert (Hartbelag). Die Planung hat darauf keine Auswirkungen.

6.3	 Bauinventar Kanton Bern
Sämtliche Gebäude auf der Parzelle 6 weisen einen Schutzstatus auf. Sowohl das alte 
und auch das neue Dorfschulhaus sind als erhaltenswert eingestuft. Das ehemalige 
Gemeindearchiv aus dem Jahr 1928 ist als schützenswert inventarisiert.

Abb. 5: Altes Dorfschul-
haus rechts, neues Dorf-
schulhaus links (be.ch)

Abb. 6: ehem. Gemein-
dearchiv (be.ch)
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6.4	 Richtplan Energie
Die Gemeinde Kehrsatz hat im Jahr 2020 einen Richtplan Energie verabschiedet. Die-
ser legt fest, dass die Dächer der Schulliegenschaften zur Energiegewinnung genutzt 
werden sollen. Sobald die Realisierung der erforderlichen Infrastruktur der Fernwär-
meverbunds Selhofen erfolgt ist, soll das Schulareal Dorfschulhaus daran angeschlos-
sen werden. Gemäss heutiger Zeitplanung sollten die Erschliessungsleitungen für den 
Anschluss an die Fermwärme bis zum Bau des neuen Schulhauses in Betrieb sein.

6.5	 Kommunaler Richtplan (Stand: zweite kantonale Vorprüfung)
Im Zuge der Ortsplanungsrevision wurde ein kommunaler Richtplan erarbeitet, wel-
cher sich derzeit in der zweiten Vorprüfung befindet. Das Areal des Dorfschulhauses 
befindet sich im Bereich für Öffentliche Nutzung und ist mit dem Hinweis zur An-
schlusspflicht an den Wärmeverbund versehen. Entlang der Flugplatzstrasse führt 
eine geplante Velo-Freizeitroute. Eine potenzielle neue Erschliessung über die Mätte-
listrasse ist im Rahmen der Richtplanung angedacht. Der Rasen- und Vorplatz ist als 
öffentlicher Freiraum im Siedlungsgebiet kartiert, wobei die Setzung des Neubaus hier 
entsprechend Flächen tangierten wird. Umso wichtiger ist die qualitative Aufwertung 
des Freiraums. 
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6.6	 Baurechtliche Grundordnung
Die baurechltiche Grundordnung der Gemeinde Kehrsatz wird momentan einer Revisi-
on unterzogen und befindet sich in der zweiten Vorprüfung. Es kann nach den neuen 
Vogaben geplant werden.

Zonenplan und Baureglement rechtsgültig
Im rechtsgültigen Zonenplan liegt der Bearbeitungsperimeter in der Zone für öffentli-
che Nutzungen (ZöN) C "Schulanlage Dorf" (grau). Das im Zonenplan noch eingetrage-
ne Ortsbilderhaltungsgebiet (rote Strichlinie) wurde im Rahmen der Revision des kan-
tonalen Bauinventars aufgehoben.

Abb. 8: Zonenplan 2011, 
(Gemeinde Kehrsatz) 
f.M.

ZöN C "Schulanlage Dorf"
Art. 7 Abs. 1: Bestehende Schul- und Kindergartenanalge sowie Gemeindearchiv. 
Erweiterungen nur in Zusammenarbeit mit der Kant. Denkmalpflege. ES II
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Revision Zonenplan und Baureglement (Stand: zweite kantonale Vorprüfung)
Im revidierten Zonenplan liegt die Parzelle 6 wie bis anhin in der ZöN, der Perimeter 
des Ortsbilderhaltungsgebiets wurde aktualisiert, das Areal ist nicht mehr davon tan-
giert. Zusätzlich wurde der Bearbeitungsperimeter mit einer Anschlusspflicht Fern-
wärmeperimeter belegt. 

ZöN C "Schulanlage Dorf"
Art. 7 Abs. 2: Zweckgebundene Erweiterung der bestehenden Schul- und Kindergar-
tenanlage sowie des Gemeindearchivs.

	> Fassadenhöhe traufseitig (FH tr) max. 12.0 m
	> Grenzabstand (GA) min 4.0 m
	> ES II

Strassenabstand
Das Grundstück wird entlang der Mättelistrasse mit einer kantonalen Baulinie überla-
gert. Der ordentliche kommunale Strassenabstand von 3.60 m (gem. neuem Bauregle-
ment) muss jedoch ohnehin eingehalten werden, weshalb die Baulinie das Projekt 
grundsätzlich nicht tangieren sollte.

Abb. 9: Zonenplan neu, 
(Gemeinde Kehrsatz) 
f.M.
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6.7	 Kosten und Wirtschaftlichkeit
Die Ausloberin misst der Wirtschaftlichkeit der Projektvorschläge grosse Bedeutung 
bei. Es können nur Lösungen weiterverfolgt und realisiert werden, die den finanziellen 
Rahmen einhalten und einen wirtschaftlich tragbaren Betrieb sowie Unterhalt ermögli-
chen.

Die eingereichten Projekte sollen daher nicht nur gestalterisch und funktional über-
zeugen, sondern auch hinsichtlich ihrer Kostenorientierung, Ressourcenverwendung 
und Betriebskosten sorgfältig durchdacht sein. Die bestmögliche Wirtschaftlichkeit 
darf jedoch nicht zulasten des Schulbetriebs, der funktionalen Anforderungen oder 
der architektonischen und räumlichen Qualität gehen. Die Projekte sollen in einem 
ausgewogenen Verhältnis zwischen Kostenbewusstsein, Funktionalität und gestalteri-
schem Anspruch stehen. In der Konzeption können dazu wesentliche Potenziale aus-
geschöpft werden (Volumen, Konstruktion, Flexibiltität, Verhältnis NF/GF etc.).

Für die Kosten des Neubaus wurde im Jahr 2024 eine Grobkostenschätzung durchge-
führt (vgl. Beilage C02). Durch Anpassungen am Raumprogramm ist diese nicht mehr 
aktuell, kann jedoch als Referenz verwendet werden. Die Projekte werden von einer 
externen Fachperson für Bauökonomie geprüft, die dem Preisgericht eine vergleichen-
de Grobkostenschätzung zur Beurteilung vorlegt. 

6.8	 Brandschutz
Beim Projekt sind die Brandschutzvorschriften der Vereinigung Kantonaler Feuerversi-
cherungen (VKF) sowie sämtliche kantonalen Gesetze und Vorschriften einzuhalten. 
Bei Schulgebäuden ist aufgrund der unterschiedlichen Nutzungen und des ggf. 
möblierbaren Korridorbereichs dem Brandschutzkonzept von Beginn an besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen (Brandabschnitte, Fluchtwege, Feuerwehrzufahrten etc.).

6.9	 Hindernisfreies Bauen
Die Planung und Ausführung von Gebäude und Aussenraum haben die Anforderungen 
an die Hindernisfreiheit gemäss dem Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) sowie 
dem kantonalen Baugesetz (BauG) zu erfüllen. Grundlage bilden dabei die Norm SIA 
500 (Ausgabe 2009). Diese Vorgaben sind integraler Bestandteil der Projektierung 
und in sämtlichen Planungsphasen konsequent zu berücksichtigen.
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6.10	 Grundwasserschutz und Naturgefahren
Das Projektgebiet liegt gemäss der Gewässerschutz- und Grundwasserkarte des Kan-
tons Bern in keinem Gewässerschutzbereich (übriger Bereich; üB). Der Untergrund ist 
in der Versickerungskarte des Kantons Bern als "gut durchlässig" kartiert.

Gemäss den aktuellen Naturgefahrenkartierungen sind auf dem Grundstück keine Ge-
fährdungsbereiche betroffen. Es bestehen somit keine besonderen Risiken durch Na-
turgefahren, die bei der Planung und Ausführung berücksichtigt werden müssen.
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7	 GENEHMIGUNG
Durch das Preisgericht beschlossen am 23. September 2025

Regina Glatz
Fachexpertin Städtebau/Architektur (Vorsitz)	 .....................................................

Christine Odermatt
Fachexpertin Städtebau/Architektur		  ....sig. Ch. Odermatt......................

Frederic Bauer
Fachexperte Städtebau/Architektur		  .....................................................

Ersatzmitglied

Benjamin Wellig
Fachexperte Landschaftsarchitektur		  .....................................................

Roland Geiger
Sachexperte Gemeinde				    ....sig. R. Geiger.............................

Christoph Läderach
Sachexperte Gemeinde				    .....................................................

René Walker
Sachexperte Gemeinde				    .....................................................

Ersatzmitglied
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